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Dienststelle Datum Vorlagen-Nr.: 

FD Stadtplanung 11.02.2016 16/2045 

 
Beratungsfolge Sitzungstermin 

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 25.02.2016 
Verwaltungsausschuss 29.02.2016 
Rat 03.03.2016 
  

 
 
Beratungsgegenstand: 

 
Sanierung Innenstadt: "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren";  
1. Satzung zur Änderung der Satzung vom 02.Juli 2008 der Stadt Emden über die förmliche 
Festlegung des „Sanierungsgebietes Innenstadt„ in Emden (Laufzeitverlängerung) 
 
 
Beschluss: 

 
Der Rat der Stadt Emden beschließt die in der Anlage beigefügte Satzung gemäß § 142 Abs. 3 
Satz 1 BauGB.  
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 Finanzielle Auswirkungen:  

 
   Nein  

 

Ja 

 

            

A) Direkte Finanzielle Auswirkungen durch Umsetzung der Maßnahme 

              

              von:   bis:     Betrag 

 Pro-

duktnr. Kto. / Inv.-Nr. 

Ergebnishaus-

halt 

Erträge   

     Aufwendun-

gen 

  

                  

Finanzhaushalt 

(Inv.) 

Einzahlungen 2016 2019 1.166.400€ 5110003 3610.09.12 

Auszahlungen 2016 2019 1.750.000€ 5110003 3610.09.12 

Gesamtausga-

ben: 1.750.000€                          

Eigenanteil 

Stadt: 583.333€                          

B) Entstehen Folgekosten / Einsparungen nach der Umsetzung der  

    Maßnahme?  Nein  Ja 

                                       

          

von

:    bis:   Jahresbetrag             

Erg.-HH Erträge                           

Erg.-HH Aufwand (ohne 

AfA)                 

Erg.-HH Aufwand (AfA und 

Sopo) 2019 2044  23.333€             

                                      

C) Auswirkungen auf den Stellenbedarf? 

   Nein    Ja 

 

        

                                      

Stellenauswei-

tung:         

Stellen-

abbau:       

Wahrnehmung durch vorhan-

denes Personal:         

D) Textfeld für weitere Erläuterungen zu A/B/C/E:  
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E) Mittelverfügbarkeit / Veranschla-

gung                       

 

                                    

Die erforderlichen Haushaltsmittel ste-

hen                        

   in Höhe von 437.500€ für das Jahr 2016         

 
 

 beim Produkt: 5110003 

unter der Kto. / Inv.-

Nr. 3610.09.12  zur Verfügung. 

                                      

  in Höhe von        für das Jahr               

 
 

 beim Produkt:       

unter der Kto. / Inv.-

Nr.        nicht zur Verfügung. 

   in Höhe von 1.312.500 in der Planung für  2017-2019         

 
 

 beim Produkt: 5110003 

unter der Kto. / Inv.-

Nr. 3610.09.12  zur Verfügung. 

 

Begründung: 

 
Die Satzung zur förmlichen Festlegung des Sanierungsgebietes „Innenstadt“ vom 02. Juli 2008 
(bekanntgemacht im Amtsblatt für den Landkreis Aurich und die Stadt Emden Nr. 25 vom 
18. Juli 2008) war gemäß § 142 Abs. 3 BauGB mit der Frist zur Durchführung der Sanierung 
von 8 Jahren ab Inkrafttreten bestimmt.  
Hintergrund war die damals befristete Fördermittelzusage des Bundes und des Landes Nieder-
sachsen. 
 
Da die Maßnahmen der Innenstadtsanierung noch weitere Jahre in Anspruch nehmen werden, 
soll nun nach Maßgabe des Baugesetzbuches  die Laufzeit der Satzung auf insgesamt 15 Jah-
re  verlängert werden. Weitere Änderungen erfolgen nicht. 
 
 
Auswirkungen auf den Demografieprozess: 

 
Die Laufzeitverlängerung der Sanierung dient der nachhaltigen Aufwertung von Stadtteilen mit 
strukturellen und funktionalen Schwächen. Die Sanierung vermag die Wohn-, Lebens- und Ar-
beitsbedingungen für alle Bevölkerungs- und Altersgruppen spür- und sichtbar aufzuwerten.  
 
 
Anlagen: 

 
Satzung 
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